
• Fleischgewinnung

Fleischuntersuchung

Stundensatz statt Stückvergütung
Anwälte warnen vor Fußangeln des neuen Tarifvertrages für Beschäftigte in der Fleischkontrolle

Tab. 1: Beispiel der Personalkostenfür Tierärzte

EG-Mindestgebühr
Rind 5,00 €
lungrind 2,00 €
Schwein <25 kg 0,50 €
Schwein> 25 kg

Schaf und Ziege< 12 kg

Schaf und Ziege> 12 kg
Quelle: ZIEGLER

Tab. 2: Modell für Vergütungenvon 30 Schweinen

Bisherige Stückvergütung Neue Stundenvergütung
Tierarzt 262,50 € Tierarzt 31,01 €
Fleischkontrolleur 249,90 € Fachassistent 15,08 €

Fast sechs Jahre nach seiner

Kündigung haben die Beschäf
tigten in der Fleischkontrolle

zum 1. September 2008 wieder

einen Tarifvertrag erhalten. Zwei

Neuerungen lassen aufhorchen.
Es wird nur noch einen Tarif für

öffentliche und für private

Schlachthöfe geben, und künftig

wird auch auf dem privaten Sek
tor nach Zeitaufwand und nicht

mehr pro Stück vergütet.

Von Peter Ziegler

Die kommunalen Arbeitge
ber und die Dienstleis

tungsgewerkschaft ver.di
haben sich auf die Eckpunkte für
einen neuen Tarifvertrag die Be
schäftigten in der Fleischkontrol
le geeinigt. Über wichtige Details
muss nach Ablauf der Erklä

rungsfrist Mitte September noch
verhandelt werden.

Die Tierärzte erhalten ab so
fort um 8,7% erhöhte Entschädi
gungen, die übrigen Beschäftig
ten 7,7 % und ab 1. Januar 2009
gibt es fÜr beide nochmals einen
Zuschlag von 2,8%. In einer Er
klärung der Gewerkschaft wird
der neue Tarifvertrag "ein großer
Erfolg für ver.di" genannt,
gleichzeitig jedoch darauf hinge
wiesen, dass die Überleitung aus
der Stückvergütung in die Stun
denvergütung "eine bittere Pille
für die Tierärzte" sei. Die Tarif
kommission habe unter Abwä

gung des Gesamtergebnisses und
gegen die Stimmen der Tierärzte
dem Eckpunktpapier zuge
stimmt. "Einen Schritt in die

richtige Richtung" nennt die An
waltskanzlei Prof. Dr. Tuenger
thai & Dr. Liebenau den neuen
Stundentarif. Einerseits sei der
Missstand behoben worden, dass
das Untersuchungspersonal an
öffentlichen und privaten
Schlachthöfen, das letztlich die
selbe Arbeit leiste, verschieden
behandelt worden sei. Anderer
seits solle aber durch eine indivi

duelle Besitzstandszulage, die
erst nach Jahren abgeschmolzen
sei, eine Reduzierung der Stück
kosten wieder verhindert wer
den.

Rechtsanwalt Jens Fenzau rät
den privaten Schlacht- und Zerle
gebetrieben, den neuen Tarifver
trag im Detail zu lesen und mit
gespitztem Bleistift nachzurech
nen: "Zu befürchtende Folge der
Besitzstandszulage ist, dass sich
in diesem Falle an der bi~rigen
GebÜhrenhöhe nichts 'iindern

wird, obwohl der Tarif~ertrag im
Grundsatz die spürbare Absen
kung der Gebührenkosten vor
sieht." Die Kanzlei Tuengerthal
& Liebenau hat bereits reagiert
und Mitte August an ihrem
Hauptsitz in Schriesheim bei
Heidelberg eine "Interessenver
tretung Tarifvertrag (IVTV)" ge
grÜndet.

Rechtsanwalt Dr. Lutz Liebe

nau verweist auf die schon jetzt
spürbare ungleiche Behandlung
der privaten Schlacht- und Zerle
gebetriebe. Etliche Betriebe wür
den schon jetzt die sehr vielen ge
ringeren EG-Mindestgebühren
nach der Verordnung (EG) Nr.
882/2004 bezahlen, während an
deren fÜr die Fleischkontrollen
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bis zum Zehn fachen berechnet

werde. Das sei, 50 der Europa
rechtIer, ebenso gemeinschafts
widrig, wie die Absicht der Par
teien des Tarifvertrages, fÜr ei
nige namentlich noch zu listende
kleinere Betriebe die bisherige
Stückvergütung beibehalten zu
wollen. Der Zufall will es, dass
nahezu zeitgleich zum Inkraft
treten des mit Fußangeln verse
henen Tarifvertrags vor dem Eu
ropäischen Gerichtshof (EuGH)
in Luxemburg das Vorlagever
fahren C-309/07 verhandelt

wird. Dort wird exemplarisch für
ein Bundesland (Hessen) geprüft,
ob m der Bundesrepublik
Deutschland seit Jahren gemein
schaftswidrig hohe Fleischunter
suchungsgebühren erhoben wer
den. Die Begründung für die
drastische Überschreitung der
EG-Mindestgebühr war stets die
Kostendeckung, die nach dem je
weiligen Landesgebührenrecht
Vorgabe für die Untersuchungs
behörden sein müsse.

Heute übersteigen bereits die
Personalkosten des Hoheitsträ

gers die EG-Mindestgebühr um
ein Vielfaches. Das zeigt das Kos
tenbeispiel für Tierärzte in Tabel
leI.

Am 4. September plädiert
Rechtsanwalt Liebenau m

Luxemburg im Vorlageverfahren
C-309/07. Die Anwälte der Kanz

lei Tuengerthal und Liebenau
sind der Meinung, dass in
Deutschland viel zu hohe Gebüh

ren für die Fleischuntersuchung
bezahlt werden. Die Richter des
EuGH werden voraussichtlich
noch in diesem Jahr entscheiden,
und die Folgen eines für Deutsch
land nachteiligen Urteils könnten
die Haushalte von Ländern und

Kommunen schon bald negativ

Aeischwinschaft kann sparen

Quelle, ZIEGLER

beeinflussen. Würden nämlich

die Vergütungen für das Unter
suchungspersonal durch eme
Hintertl.i1~wie die erwähnte Be
sitzstandszulage hochgehalten,
dann blieben Länder und Kom
mImen auf diesen Personalkosten
sitzen.

Noch ist nicht das letzte Wort

gesprochen, denn in Verhandlun
gen mit den Tarifvertragspartei
en und den Hoheitsträgern kön
nen die führenden Unternehmen
der Fleischwirtschaft noch deutli

che Verbesserungen des neuen
Tarifvertrages erreichen. "Im
harten europäischen Wettbewerb
kann sich die deutsche Fleisch

wirtschaft die überzogenen
F]eischuntersu chungsge bühren
nicht mehr leisten, es sei denn sie
werden vom Hoheitsträgel~ das
heißt dem Steuerzahler über

nommen", sagt Rechtsanwalt
Fenzau. Er hat schon einmal am
Modell von 30 Schlachtschwei-~
nen (Tab. 2), die nach europäi-
schen Zeitvorgaben pro Stunde
untersucht werden können,
durchgerechnet, was die Fleisch
wirtschaft einsparen würde.
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